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Nutzungsbedingungen DEVK Campus 

 (Stand 1.12.2021) 

 

1. Allgemeines, Geltungsbereich 

Der DEVK Campus ist eine Plattform, die die Organisation und Durchführung von durch die DEVK 

zur Verfügung gestellten Qualifizierungsangeboten umfassend unterstützt. 

Anbieter und Betreiber der DEVK Campus-Plattform ist der  

DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung 

Sach- und HUK-Versicherungsverein a.G. 

Betriebliche Sozialeinrichtung der Deutschen Bahn 

Riehler Straße 190, 50735 Köln 

Diese Nutzungsbedingungen legen den Rechtsrahmen fest und treffen verbindliche Regelungen für 

die Nutzung des DEVK Campus.  

Bitte lesen Sie die Bedingungen aufmerksam durch, bevor Sie den DEVK Campus nutzen. Die 

Nutzungsbedingungen können nach Registrierung jederzeit in der stets aktuellen Fassung im DEVK 

Campus unter „Rechtliches“ eingesehen werden. 

 

2. Nutzungsberechtigter Personenkreis 

Der DEVK Campus kann durch Beschäftigte der DEVK im Innendienst (DEVK-V und DEVK-L), 

Außendienstführungskräfte, den angestellten und selbständigen Außendienst sowie deren 

Beschäftigte nach entsprechender Freischaltung durch die DEVK und Akzeptanz dieser 

Nutzungsbedingungen genutzt werden.  

Die DEVK kann durch ausdrückliche individuelle Vereinbarung weiteren Personenkreisen die 

Nutzung des DEVK Campus gewähren, zusätzlich sind diese Nutzungsbedingungen ebenfalls zu 

akzeptieren. 

 

3. Umfang der Nutzung 

(1) Die Nutzung des DEVK Campus ist ausschließlich im Rahmen der durch die DEVK initiierten und 

von der DEVK genehmigten externen Qualifizierungsangebote zulässig. 

(2) Die Nutzerinnen und Nutzer haben im DEVK Campus auch die Möglichkeit, eine 

Selbstdokumentation von externen, nicht von der DEVK genehmigten Maßnahmen anzulegen und 

selbst zu verwalten. Daten zu speichern oder beizubehalten, die einer anderen Person zugeordnet 

werden können, ist jedoch untersagt.  

(3) Die Nutzerinnen und Nutzer sind nicht befugt, die Inhalte der Angebote des DEVK Campus sowie 

die Inhalte sämtlicher Qualifizierungsmaßnahmen an andere Personen weiterzugeben oder in jeder 

erdenklichen anderen Weise zu nutzen als ausschließlich zur persönlichen Weiterbildung und 

Qualifizierung. 

(4) Die durch die DEVK zur Verfügung gestellten Materialien, Dateien und Unterlagen sind durch 

Urheber- und Markenrechte geschützt. Die Urheber- und Markenrechte stehen ausschließlich der 

DEVK und/oder ihren Lizenzgebern zu. Die zur Verfügung gestellten Materialen dürfen lediglich zur 

persönlichen Qualifizierung der jeweils nutzungsberechtigten Person verwendet werden. Verstöße 
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gegen die Urheber- und Markenrechte können Unterlassungs- und Schadenersatzforderungen zur 

Folge haben.  

(5) Die Nutzerinnen und Nutzer können deren Bildungsbiografie jederzeit im DEVK Campus im PDF-

Format abrufen und exportieren. 

 

4. Registrierung, Buchungs- und Qualifizierungsangebot 

(1) Die Anlage des Accounts im DEVK Campus erfolgt automatisch nach der notwendigen Anlage in 

der Vermittlerverwaltung (Außendienst) bzw. im personalführenden System LOGA (Innendienst) 

Wenden Sie sich bitte bei Fragen oder Problemen an die 

DEVK-Hotline 

Tel.: 0221 757-1499 (Innendienst) 

Tel.: 0221 757-7099 (Außendienst) 

E-Mail: campus@devk.de  

 

(2) Nähere Bestimmungen bezüglich konkreter Buchungs- und Stornierungsbedingungen von 

Qualifizierungsangeboten werden im Rahmen der jeweiligen Buchung gesondert geregelt. 

 

5. Pflichten der Nutzerinnen und Nutzer 

(1) Die Nutzerinnen und Nutzer sind verpflichtet, ihre persönlichen Zugangsdaten zum DEVK Campus 

stets vertraulich zu behandeln. Der DEVK Campus darf ausschließlich persönlich durch die 

nutzungsberechtigte Person verwendet werden. Den Nutzerinnen und Nutzern ist es ausdrücklich 

untersagt, Zugangsdaten an andere Personen weiterzugeben.  

(2) Erlangt eine nutzungsberechtigte Person von dem Umstand Kenntnis, dass unbefugten Dritten 

ihre persönlichen Zugangsdaten zur Benutzung des DEVK Campus bekannt geworden sind oder ein 

Zugriff durch nicht berechtigte Dritte erfolgt ist, hat sie dies unverzüglich der DEVK-Hotline 

mitzuteilen.  

(3) Die Dienste des DEVK Campus dürfen nur in dem unter 3 beschriebenen Nutzungsumfang und 

insbesondere auch nicht in missbräuchlicher Art und Weise genutzt werden. Nutzerinnen und Nutzer 

sind beispielsweise nicht berechtigt, in die technischen Abläufe der Dienste einzugreifen oder in 

anderer Weise als über die von der DEVK bereitgestellte Benutzeroberfläche und gemäß den 

Vorgaben auf die Dienste zuzugreifen. 

(4) Die Nutzerinnen und Nutzer unterrichten die DEVK-Hotline über ihnen bekanntwerdende Fehler 

und Fehlfunktionen des DEVK Campus. 

(5) Bei datenschutzrelevanten Störungen und bei Verdacht auf Datenschutzverletzungen ist die DEVK 

unverzüglich zu informieren. 

 

6. Nutzungsversagung, Nutzungssperre, Rechte des Anbieters bei Verstößen 

(1) Die Nutzung kann insbesondere dann versagt werden, wenn Gründe für die Annahme bestehen, 

dass die nutzungsberechtigte Person ihren Sorgfaltspflichten in Bezug auf die Nutzung des DEVK 

Campus nicht nachkommt oder nachkommen wird.  

(2) Die DEVK ist berechtigt, den Zugang zu Nutzungskonten vorübergehend zu sperren, wenn Gründe 

dafür vorliegen (z. B. ein unbefugter Zugriff durch Dritte).  
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(3) Bei Zuwiderhandlungen gegen die hier niedergelegten Pflichten/Regelungen, insbesondere bei 

Vorliegen von Anhaltspunkten für eine rechtswidrige oder missbräuchliche Nutzung, ist die DEVK 

berechtigt, Nutzerinnen und Nutzer mit sofortiger Wirkung vom DEVK Campus auszuschließen.   

(4) Etwaige Rechte der DEVK zur Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen bleiben unberührt. 

 

7. Verfügbarkeit, Änderungen der Funktionen 

(1) Der DEVK Campus steht den Nutzerinnen und Nutzern von Montag bis Sonntag 00:00 bis 24:00  

Uhr zur Verfügung.  

Die DEVK ist um einen durchgehend störungsfreien Betrieb des DEVK Campus bemüht. Der Zugriff 

kann jedoch aufgrund von Wartungsarbeiten (Systempflegearbeiten, die Initiierung von Updates 

und Funktionsergänzungen/-erweiterungen) und anderen Ereignissen, (wie z. B. Störungen der 

Netzwerk- oder Telekommunikationsverbindungen, Störungen der technischen Anlagen, höhere 

Gewalt) ganz oder teilweise, zeitweise oder auf Dauer, eingeschränkt oder ausgesetzt werden.  

(2) Die Funktionen des DEVK Campus können durch die DEVK jederzeit abgeändert, erweitert und 

vollständig oder teilweise eingestellt werden. Die Nutzerinnen und Nutzer haben keinen Anspruch 

auf Bereitstellung bestimmter Funktionen. 

(3) Der DEVK Campus kann durch die DEVK nach entsprechender rechtzeitiger Ankündigung 

jederzeit eingestellt werden. 

 

8. Beendigung der Nutzung des DEVK Campus / Deaktivierung des 

Nutzungskontos 

(1) Die Möglichkeit den DEVK Campus zu nutzen, endet, ohne dass es einer Ankündigung bedarf, mit 

der Beendigung des Arbeitsvertrags bzw. Vertretervertrags zwischen der DEVK bzw. der Leitung der 

DEVK-Agentur und der nutzungsberechtigten Person, bei Beendigung einer individuellen 

Vereinbarung und bereits schon auch mit Freistellung der nutzungsberechtigten Person von ihrer 

Tätigkeit. 

(2) Mit Beendigung der Nutzungsmöglichkeit des DEVK Campus sind alle im Rahmen dieses 

Nutzungsverhältnisses erlangten vertraulichen Betriebsinformationen (insbesondere in Form der im 

System abrufbaren Anleitung, systembezogene Arbeitsanweisungen, Dokumentationen), Geschäfts- 

und Betriebsgeheimnisse endgültig zu löschen und über diese Stillschweigen zu bewahren. Wurden 

die genannten Informationen durch die DEVK auf Medien zur Verfügung gestellt, sind diese 

unverzüglich durch den Nutzer bzw. die Nutzerin an die DEVK herauszugeben. 

 

9. Haftung der DEVK 

(1) Ansprüche nutzungsberechtigter Personen auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon 

ausgenommen sind Ersatzansprüche aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit 

oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie die Haftung für 

sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Anbieters, 

seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind 

solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig sind. 

(2) Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Anbieter nur auf den 

vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, es 

sei denn, es handelt sich um Schadenersatzansprüche der nutzungsberechtigten Person aus einer 

Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Die Einschränkungen der Abs. 1 und 2 
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gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Anbieters, wenn 

Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden. 

(3) Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 

(4) Die DEVK übernimmt aufgrund der Beschaffenheit des Internets und von Computersystemen 

keine Gewähr für die ununterbrochene Verfügbarkeit des DEVK Campus. Insbesondere für den 

Ausfall von Anwendungen oder Beeinträchtigungen einzelner Funktionen sind 

Schadensersatzansprüche gegenüber der DEVK ausgeschlossen.  

 

10. Änderungen der Nutzungsbedingungen 

(1) Die Nutzungsbedingungen gelten ab dem Zeitpunkt der Erteilung Ihrer Zustimmung bei der 

erstmaligen Nutzung des DEVK Campus. 

(2) Änderungen der Nutzungsbedingungen werden den Nutzerinnen und Nutzern spätestens vier 

Wochen vor dem Zeitpunkt ihrer Wirksamkeit angezeigt. Diese müssen den geänderten 

Nutzungsbedingungen vor der ersten Nutzung des DEVK Campus nach der Änderung zustimmen. 

Im Fall einer Ablehnung können sie den DEVK Campus nicht weiter nutzen.  

 

11. Salvatorische Klausel 

Sollten diese Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder 

werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen sowie die Wirksamkeit der 

Nutzungsbedingungen im Ganzen hiervon unberührt. 

Erweisen sich die Bedingungen als lückenhaft, gelten die Bestimmungen als vereinbart, die dem 

Sinn und Zweck der Bedingungen entsprechen und die die Parteien vereinbart hätten, wenn sie die 

Lücke bedacht hätten.  

 

 

 


